
W E B I N A R

Steuerentlastungen im Strom- und
Energiesteuerrecht

Entlastungsmöglichkeiten nach dem Strom- und Energiesteuergesetz
sowie den jeweiligen Durchführungsverordnungen

Welche Steuerentlastungen kommen nach StromStG, StromStV, EnergieStG und EnergieStV

in Betracht? Das Webinar zeigt Voraussetzungen, beihilferechtliche Vorgaben, typische

Fallstricke und Neuerungen im Antragsverfahren.

Datum & Uhrzeit: Montag, 11.05.2026, 10:00–12:00 Uhr

Ort: Online

Referierende: Andreas Clouth, Stefan Ulrich

Preis zzgl. MwSt: Online-Preis: 225,00 €

Online-Sonderpreis: 180,00 €

Gültig für Vertreter der öffentlichen Hand

Alle Infos und Anmeldung unter www.esv-akademie.de
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Inhalte

Das Strom- und Energiesteuerrecht sieht eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Steuerentlastung vor, die entweder an den
Status des Antragstellers (Unternehmen des produzierenden Gewerbes) oder aber an begünstigte technische Prozesse
(z. B. Stromerzeugung) gekoppelt sind. Dabei sind neben den allgemeinen Voraussetzungen vor allem auch aus dem
europäischen Beihilferecht stammende Vorgaben zu beachten.

Aufgrund der zum 01. Januar 2026 in Kraft getretenen Gesetzesänderungen und dem Auslaufen von beihilferechtlichen
Genehmigungen und geänderten Sichtweisen der EU-Kommission stehen daher verschiedene Anpassungen auf der
Agenda, die es bei der Beantragung der Steuerentlastungen zu beachten gilt. Hierzu zählt u. a. auch die nun zum Teil
verpflichtende elektronische Antragstellung.

Das Online-Seminar soll einen Überblick über die geplanten Steuerentlastungsmöglichkeiten nach dem Stromsteuergesetz
(StromStG) und der Stromsteuer-Durchführungsverordnung (StromStV) sowie dem Energiesteuergesetz (EnergieStG) und
der Energiesteuer-Durchführungsverordnung (EnergieStV) geben und typische Hürden und daneben Fallstricke des
Antragsverfahrens aufzeigen.

Schwerpunkte des Webinars

Steuerentlastungen im Strom- und Energiesteuerrecht

Einführung

Steuerentlastungen für Unternehmen des produzierenden Gewerbes (inkl. Versorgungsunternehmen) im Strom-
 und Energiesteuerrecht

Steuerentlastungen für sonstige begünstigte Tatbestände im Strom- und Energiesteuerrecht

Beihilferechtliche Voraussetzungen der Steuerentlastungen und Nachweispflichten

Zielgruppe

Sachbearbeiter, welche die Strom- und Energiesteuer für ihr Unternehmen verwalten und sich einen generellen Überblick
über die wesentlichen Regelungen verschaffen wollen.

Kaufmännische bzw. technische Geschäftsführer und leitende Mitarbeiter, die sich einen Überblick über die rechtlichen
Rahmenbedingungen der Strom- und Energiesteuer verschaffen oder diese auffrischen wollen

Mitarbeiter in den Rechtsabteilungen.

Organmitglieder von Versorgungsunternehmen (Aufsichts-, Bei-, Stadt- und Gemeinderäte), die ihrer gesetzlichen
Verpflichtung nachkommen und gute Kenntnisse über das Geschäft des zu beaufsichtigenden
Versorgungsunternehmens gewinnen wollen.

Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer die sich einen Überblick über die Energiesteuer - die auch für den
Geschäftsjahresabschluss relevant ist – verschaffen wollen.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text die männliche Form verwendet; sie schließt alle Geschlechter
gleichermaßen ein.

Referierende

Andreas Clouth

Dipl.-Finanzwirt (FH/Zoll) | Partner bei Grant Thornton, Düsseldorf
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Stefan Ulrich

Rechtsanwalt | Partner bei Grant Thornton, Düsseldorf

Veranstalter

Bei diesem Seminar handelt es sich um eine Kooperationsveranstaltung. Veranstalter ist die VKW Verlag Versorgungs- und
Kommunalwirtschaft GmbH.

VKW Verlag Versorgungs- und Kommunalwirtschaft GmbH

Stand: 17.04.2026 – Änderungen vorbehalten.

ESV-Akademie •  Genthiner Straße 30 C •  10785 Berlin •  +49 30 250085-130 •  info@esv-akademie.de

https://www.vkw-online.eu/index.html

